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Amtlicher Theil.

Gesetze; Perordnungen der KReichsbehürden.

Im Anschluß an Meinen Erlaß vom 3.

und Uniformen der Kaiserlichen Beamten in Der

wie folgt:

Juni 1891, betreffend die Nangverhältnisse

entsch-Ostafrika,) bestimme Ich. hierdurch

„Die Festsetzung des Nanges und der Uniform für diejenigen Beamten in

Deutsch-Oslafrika, für welche in Meinem Erlaß vom 3. Juni 1891 leine Bestimmung

getroffen ist, ersolgt durch den Reichslanzler.“

Gegeben Jagdhaus Rominten, den 30. September 1892.

(I. S.) Wilhelm I. R.

Graf v. Caprivi.

An den Reichskanzler (Auswärtiges Amt).

Bekanntmachung,?*) betreffend die Gesundheitskontrole der nach den

deutschen Schutzgebieten in Afrika von Hamburg abgehenden Schiffe.

Nach einer Mittheilung des Herrn Reichskommissars für die Gesundheitspflege im

Stromgebiet der Elbe hat die Cholera-Kommission des Reiches zur Abwehr der Cholera von

den deutschen Schubaebieten in Afrika für die dahin bestimmten Schisse, welche von einem ver-

*) D. Kol. Bl. 1891 S. 270.

**) Amts-Vlatt der freien und Hansestadt Hamburg vom 29. Seplember 1892 Nr. 102.
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